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registrierten Luftfahrzeugen sowie deren Besatzungen 
wahrzunehmen;

1) den unter Buchstabe к genannten Schiffen und Luftfahr
zeugen sowie deren Besatzungen Hilfe zu leisten, Erklä
rungen in bezug auf die Reise dieser Schiffe entgegenzu
nehmen, die Schiffspapiere zu prüfen und zu beglaubigen 
und unbeschadet der Befugnisse der Organe des Emp
fangsstaates alle während der Reise aufgetretenen 
Vorkommnisse zu untersuchen und, sofern dies nach den 
Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften des Entsende
staates vorgesehen ist, Streitfälle jeder Art zwischen 
Kapitän, Offizieren und Mannschaft beizulegen;

m) jede weitere der konsularischen Vertretung vom Ent
sendestaat übertragene Funktion wahrzunehmen, deren 
Ausübung durch die Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates nicht untersagt ist oder 
gegen die der Empfangsstaat keinen Einspruch erhebt 
oder die in den zwischen dem Entsendestaat und dem 
Empfangsstaat geltenden völkerrechtlichen Verträgen 
genannt ist. .

Artikel 6
Wahrnehmung konsularischer Funktionen 

außerhalb des Konsularbezirks
Unter besonderen Umständen kann eine konsularische 

Amtsperson mit Zustimmung des Empfangsstaates ihre 
Funktionen auch außerhalb ihres Konsularbezirks ausüben.

Artikel 7
Wahrnehmung konsularischer Funktionen 

in einem dritten Staat
Der Entsendestaat kann nach Notifikation an die betref

fenden Staaten eine in einem dieser Staaten errichtete kon
sularische Vertretung auch mit der Wahrnehmung konsula
rischer Funktionen in dem anderen Staat beauftragen, es sei 
denn, daß einer der betreffenden Staaten ausdrücklich Ein
spruch erhebt.

Artikel 8
Wahrnehmung konsularischer Funktionen 

im Namen eines dritten Staates
Eine konsularische Vertretung des Entsendestaates kann 

nach entsprechender Notifikation an den Empfangsstaat in 
diesem konsularische Funktionen im Namen eines dritten 
Staates wahrnehmen, sofern der Empfangsstaat keinen Ein
spruch erhebt.

Artikel 9
Klassen der Leiter konsularischer Vertretungen

(1) Die Leiter konsularischer Vertretungen werden in vier 
Klassen eingeteilt:

a) Generalkonsuln,
b) Konsuln,
c) Vizekonsuln,
d) Konsularagenten.
(2) Absatz 1 beschränkt in keiner Weise das Recht eines 

Vertragspartners, die Ränge konsularischer Amtspersonen 
festzulegen, die nicht Leiter einer konsularischen Vertretung 
sind.

Artikel 10
Ernennung und Zulassung von Leitern 

konsularischer Vertretungen
(1) Leiter konsularischer Vertretungen werden vom Ent

sendestaat ernannt und zur Wahrnehmung ihrer Funktionen
. vom Empfangsstaat zügelassen.

(2) Vorbehaltlich dieser Konvention bestimmen sich die 
Modalitäten für die Ernennung und Zulassung des Leiters der 
konsularischen Vertretung nach den Gesetzen und anderen 
Rechtsvorschriften sowie den Gepflogenheiten des Entsende
staates und des Empfangsstaates.

Artikel 11
Konsularpatent oder Notifikation der Ernennung

(1) Der Entsendestaat stattet den Leiter der konsularischen 
Vertretung mit einem Dokument aus, das die Form eines 
Patents oder einer entsprechenden Urkunde hat und für jede 
Ernennung auszustellen ist, seine Stellung bescheinigt und in 
der Regel seinen Namen und Vornamen, seine Kategorie und 
Klasse, den Konsularbezirk und den Sitz der konsularischen 
Vertretung angibt.

(2) Der Entsendestaat übermittelt das Patent oder die ent
sprechende Urkunde auf diplomatischem oder anderem ge
eigneten Weg der Regierung des Staates, in dessen Hoheits
gebiet der Leiter der konsularischen Vertretung seine Funk
tionen wahrnehmen soll.

(3) Mit Zustimmung des Empfangsstaates kann der Ent
sendestaat das Patent oder die entsprechende Urkunde durch 
eine Notifikation an den Empfangsstaat ersetzen, die die in 
Absatz 1 genannten Angaben enthält.

Artikel 12
Exequatur

(1) Der Leiter der konsularischen Vertretung wird zur 
Wahrnehmung seiner Funktionen durch eine Ermächtigung 
des Empfangsstaates zugelassen, die unabhängig von ihrer 
Form als Exequatur bezeichnet wird.

(2) Der Staat, der die Erteilung des Exequaturs verweigert, 
ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe dafür 
mitzuteilen.

(3) Vorbehaltlich der Artikel 13 und 15 kann der Leiter der 
konsularischen Vertretung seine Tätigkeit nicht vor der Er
teilung des Exequaturs aufnehmen.

Artikel 13 
Vorläufige Zulassung von Leitern 

konsularischer Vertretungen
Bis zur Erteilung des Exequaturs kann der Leiter der 

konsularischen Vertretung zur Wahrnehmung seiner Funk
tionen vorläufig zügelassen werden. In diesem Fall wird diese 
Konvention angewandt.

Artikel 14
Mitteilung an die Organe im Konsularbezirk

Sobald der Leiter der konsularischen Vertretung, wenn auch 
nur vorläufig, zur Wahrnehmung- seiner Funktionen zuge
lassen ist, hat der Empfangsstaat die zuständigen Organe im 
Konsularbezirk unverzüglich zu informieren. Er hat ferner 
zu gewährleisten, daß die erforderlichen Maßnahmen ge
troffen werden, damit der Leiter der konsularischen Ver
tretung seine Tätigkeit ausüben und die in dieser Konvention 
vorgesehenen Vorrechte in Anspruch nehmen kann.

Artikel 15
Zeitweilige Wahrnehmung der Funktionen des 

Leiters der konsularischen Vertretung
(1) Ist der Leiter der konsularischen Vertretung außer

stande, seine Funktionen wahrzunehmen, oder ist seine 
Stelle unbesetzt, so kann eine andere Person zeitweilig als 
amtierender Leiter der konsularischen Vertretung tätig sein.

(2) Der amtierende Leiter der konsularischen Vertretung 
wird dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des 
Empfangsstaates oder einem durch dieses Ministerium be
nannten Organ durch die diplomatische Mission des Ent
sendestaates oder, sofern dieser Staat keine solche Mission 
im Empfangsstaat besitzt, durch den Leiter der konsula
rischen Vertretung oder, wenn dieser dazu außerstande ist, 
durch ein zuständiges Organ des Entsendestaates notifiziert. 
In der Regel erfolgt diese Notifikation im voraus. Der 
Empfangsstaat kann die Zulassung des amtierenden Leiters 
der konsularischen Vertretung, der weder Diplomat noch 
konsularische Amtsperson des Entsendestaates im Empfangs
staat ist, von seiner Zustimmung abhängig machen.


